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Norm

ABGB §986 B8

Rechtssatz

Bei der Anwendung von Wertsicherungsklauseln kann nur davon ausgegangen werden, daß sich die Höhe der vom

Schuldner zu erbringenden Leistungen grundsätzlich nach der Entwicklung des Preises des gewählten Wertmessers

davon abhängig machen, daß die Entwicklung des Preises des Wertmessers der - nach irgendwelchen Indexzi9ern

gemessenen - allgemeinen Preisentwicklung entsprach (Straßenbahnfahrpreis als Wertsicherungsmaßstab).
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Beisatz: Nicht zu untersuchen ist, welche Ursachen die Entwicklung des Preises des gewählten Wertmessers hat.
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